
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/3/10 8Ob137/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1983

Norm

ABGB §1295 IId1

ABGB §1297

ABGB §1299 G

ABGB §1304 B1

KFG §114 Abs4

Rechtssatz

Nach allgemeinen Grundsätzen des Schadenersatzrechtes hat der Fahrschüler unrichtiges Verhalten zu vertreten,

soferne es nicht auf den Mangel ihm noch nicht zurechenbarer Fähigkeiten (nach § 1297 ABGB, nicht jedoch nach §

1299 ABGB) zurückzuführen ist.

Reichsgericht vom 29.01.1941, VIII 146/40, Veröff: DREvBl 1941/105

Entscheidungstexte

8 Ob 137/82
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